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Für die im Zeitraum 21.12.2020 bis 31.12.2022 erzielten Emissionsverminderungen in der Höhe von 

567 tCO2eq (unter Berücksichtigung der Wirkungsaufteilung) aus dem vorliegenden Projekt können 

aus Sicht der Verifizierungsstelle Bescheinigungen gemäss CO2-Verordnung ausgestellt werden. Die 

Emissionsverminderungen mit Wirkungsaufteilung sind pro Jahr:  

• Projektemissionen von 21.12.2020 bis 31.12.2020: 22 tCO2eq 

• Projektemissionen von 01.01.2021 bis 31.12.2021: 318 tCO2eq 

• Projektemissionen von 01.01.2022 bis 20.12.2022: 277 tCO2eq 

 

Im Rahmen der Verifizierung wurden insgesamt 1 CR und 1 CAR zufriedenstellend beantwortet. Aus 

der letzten Verifizierungsperiode bestanden zwei offene FARs. Diese konnte im Rahmen der 

vorliegenden Verifizierung geschlossen werden. Es wurden keine neuen FAR erhoben. 

 

Die Gesuchunterlagen sind vollständig und konsistent. Die angewandte Methode, Beschreibung und 

Beurteilung entspricht der Projektbeschreibung.  

 

Seit der letzten Verifizierung fanden keine Anpassungen am Monitoring mehr statt.  

 

Die Verifizierungsstelle bestätigt hiermit, dass das folgende Projekt oder Programm mithilfe des 

Monitoringberichts, aller notwendigen zusätzlichen Dokumente gemäss Anhang A1 gemäss den 

Vollzugs-Mitteilungen UV-13151 (8. aktualisierte Version Juni 2022) und UV-20012 (3. Version Juni 

2022) des BAFU verifiziert wurde: 

Abwasserwärmenutzung Überbauung Hofmatt, Hagendorn (0028) 

Die Evaluation des Projekts oder Programms hat folgende Emissionsverminderung ergeben:  

 

 [t CO2eq] Bemerkung 

Insgesamt erzielte 

Emissionsverminderung  

Total: 650 

2020: 23 

2021: 335 

2022: 292 

 

Davon 

Emissionsverminderungen die 

laut Abschnitt 3.2 besonders 

zu berücksichtigen sind  

Total: 650 

2020: 23 

2021: 335 

2022: 292 

Das Projekt wurde vom Kanton Zug sowie der 
Gemeinde Cham finanziell unterstützt bei den 
Investitionskosten (siehe Anhänge A6_Beitrag-
Kanton sowie A6_K1600_Förderbeitrag 
Cham004. Die Wirkungsaufteilung erfolgt über 
den Gesamtkostenansatz.   

Emissionsverminderungen die 

von der Verifizierungsstelle 

zur Ausstellung empfohlen 

werden [t CO2eq] 

Total: 567 

2020: 22 

2021: 318 

2022: 277 

Die zur Ausstellung empfohlenen 
Emissionsverminderungen entsprechen der total 
erzielten Emissionsverminderung nach Abzug 
der Emissionen, welche aufgrund der 
Wirkungsaufteilung abgezogen werden.  

 

  

 
1 www.bafu.admin.ch/uv-1315-d 
2 www.bafu.admin.ch/uv-2001-d  
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FAR Antwort 

FAR 1 [Weiterführung der FAR1 (R20) aus der 

Registrierung]: 

Bei der Messung der gelieferten Wärme hat die 

Qualitätssicherung nach den Anforderungen der 

Messmittelverordnung und den entsprechenden 

Ausführungsvorschriften des Eidgenössischen 

Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) zu 

erfolgen (Anhang 3a, Punkt 4.2, Buchst. e, CO2-

VO und 10. Newsletter CO2-Kompensation in 

der Schweiz, 20.10.2017, Punkt 8). 

Für FAR 1 (R20) wird vom Validierer 

angegeben, dass dieses Projekt nicht der 

Messmittelverodnung untersteht und der FAR 

deshalb nicht anwendbar ist. 

Tatsächlich verweist der erwähnte Anhang 3a, 

Punkt 4.2, Buchst. e der CO2-Verordnung auf 

die Messmittelverordnung (941.210). In der 

aktuell gültigen Version von 2016 ist kein 

gültiger Artikel bezüglich der im FAR erwähnten 

Qualitätssicherung der gelieferten Wärmemenge 

erkennbar. Folglich scheint dieser Verweis im 

FAR nicht mehr anwendbar zu sein. 

Unter Punkt 8 des 10. Newsletter CO2-

Kompensation in der Schweiz wird das Thema 

Eichpflicht erläutert. In der Projektbeschreibung 

argumentiert der Gesuchsteller aber, dass nach 

Absprache mit der Geschäftsstelle KOP der 

Anhang 3a der CO2-Verordung unverändert 

übernommen werden muss. Dies hat zur Folge, 

dass die Wärmemenge beim Bezüger (allenfalls 

ungeeicht) gemessen werden muss. Folglich 

scheint auch dieser Verweis im FAR nicht 

anwendbar zu sein. 

Als Resultat akzeptiert die VVS die Antwort des 

Validierers. Der FAR kann nicht angewendet 

werden und wird geschlossen. 

 

FAR 1 [FAR1 (M20) aus der Verfügung der 

letzten Monitoringperiode (1.1.2021 bis 

31.12.2021)]: 

Im Rahmen der nächsten Verifizierung ist zu 

prüfen, ob der Gesamtwärmebedarf in 

Anbetracht der HGT und der bisherigen 

Absatzmengen plausibel ist.  

In Kapitel 4.3.3 der Projektbeschreibung wurden 

die Heizgradtage (HGT) der Stadt Luzern 

ergänzt. Daten aus Hagendorn selbst oder aus 

dem Kanton Zug scheinen nicht verfügbar.  

Der Gesamtwärmebedarf, sowie das Verhältnis 

der Wärmemenge pro HGT hat sich zwischen 

2015 und 2022 konstant zwischen 0.3 und 0.36 

MWh/d bewegt. Es gibt keine signifikanten 

Abweichungen. Damit kann die Plausibilität der 

Daten bestätigt werden. Die VVS akzeptiert den 

im Kapitel 4.3.3 ergänzten Beschrieb. 

Die Plausibilisierung ist auch im Anhang 

A7_Monitoring-Hofmatt_K2_v2 im Reiter «HM 

Umsetzung» etabliert. 

Der FAR kann geschlossen werden. 

 

 

 Name, Telefon 

und E-Mail-

Adresse 

Ort und Datum Unterschriften 
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1 Angaben zur Verifizierung 

1.1 Verwendete Unterlagen 

 

Version und Datum der Projekt-

/Programmbeschreibung 
Version 2 vom 17.04.2020 

Version und Datum des 
Validierungsberichts 

Version 1.1 vom 20.05.2020 

Version und Datum des 

Monitoringberichts 

Version 2 vom 02.08.2023 

Verfügung Eignungsentscheid: 

Datum 

16.07.2020 

Ortsbegehung: Datum Es ist keine Ortsbegehung durchgeführt worden, da im 
Rahmen der 1. Verifizierung eine Ortsbegehung stattgefunden 
hat und in der aktuellen Monitoringperiode keine neuen 
Wärmebezüger hinzugekommen sind, bzw. sich weder System 
noch Annahmen oder Berechnungen geändert haben. 

Verwendete Liste der 

abgabebefreiten Unternehmen: 

Stand 

Nicht anwendbar 

 

Weitere verwendete Unterlagen, auf denen die Verifizierung beruht, sind in Anhang A1 des Berichts 

aufgeführt. 

 

 

1.2 Vorgehen bei der Verifizierung 

 

Ziel der Verifizierung 

Während der Verifizierung wurde geprüft, ob die nachgewiesenen Emissionsverminderungen die 

Anforderungen von Art. 5 CO2-Verordnung erfüllen und ob die Angaben zum Projekt vollständig und 

konsistent sind. Weiter wurde überprüft, ob alle relevanten Daten gemäss Monitoringkonzept korrekt 

erhoben und dargestellt wurden, ob die dafür verwendeten Messeinrichtungen korrekt kalibriert 

wurden und die verwendeten Technologien dem Monitoringkonzept entsprechen. Ebenso wurde 

überprüft, ob die tatsächlich erzielten Emissionsverminderungen korrekt berechnet sind. 

 

Beschreibung der gewählten Methoden 

Die Verifizierung wurde anhand des offiziellen Verifizierungsbericht inkl. Checkliste (v3.0, Januar 

2023) durchgeführt. Die Projekte inkl. den zugrundeliegenden Excel-Berechnungen wurden 

stichprobenmässig geprüft. Zusätzlich wurde der vom Gesuchsteller eingereichte Monitoringbericht 

auf die Umsetzung der FARs aus dem letzten Monitoring geprüft. 

 

Beschreibung des Vorgehens / durchgeführte Schritte 

Die Verifizierung wurde in folgenden Schritten umgesetzt: 
1. Prüfen der Dokumente und Berechnungen (siehe Anhang A1) 
2. Ausfüllen des Verifizierungsberichts, inkl. Checkliste 
3. Identifizieren von offenen Fragen und Unklarheiten (CRs / CARs) 
4. Prüfen der angepassten Dokumente und Berechnungen und klären von allfälligen Zusatzfragen 
5. Finalisieren des Verifizierungsberichts, inkl. Checkliste 

 

Beschreibung des Vorgehens zur Qualitätssicherung 
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Die interne Qualitätssicherung wird durch alle oben erwähnten Schritte der Verifizierung gewährleistet. 

Neben der Begleitung des Projektteams während der gesamten Verifizierungsphase, wurden speziell 

die Checkliste sowie der Verifizierungsbericht vor dem Versand an den Gesuchsteller geprüft. Der 

 

1.3 Unabhängigkeitserklärung 

Der vom BAFU zugelassene interne oder externe Fachexperte der Stelle übernimmt für das vom 

BAFU als Validierungs-/Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen EBP Schweiz AG die 

Verifizierung dieses Projekts (Abwasserwärmenutzung Überbauung Hofmatt, Hagendorn, Projekt-Nr. 

0028). 

 

Das Unternehmen sowie der zugelassene Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Verifizierungsstelle (VVS) bestätigen, dass sie – abgesehen 

von ihren Leistungen im Rahmen der Validierung/Verifizierung – von den betroffenen Organisationen 

(insbesondere vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und den Betreibern der einzelnen 

Projekte, sofern es sich um ein Programm handelt) sowie deren Beratern unabhängig sind (vgl. VoMi 

VVS, Kap. 4.1). 

 

Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, verpflichtet sich die VVS dazu: 

· keine Projekte oder Programme zu validieren oder Monitoringberichte zu verifizieren, an deren 

Entwicklung3 sie beteiligt war; 

· bei der Validierung oder Verifizierung eines Projekts oder eines Programms keinen Fachexperten, 

Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen einzusetzen, der in irgendeiner Form an 

der Entwicklung desselben Projekts beteiligt war; 

· keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der 

Verifizierung einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der Validierung des Projekts oder 

Programms beteiligt gewesen ist; 

· keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der Validierung 

einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der letzten Verifizierung des Projekts oder 

Programms beteiligt gewesen ist; 

· keine Validierungen und Verifizierungen für Auftraggeber durchzuführen, für die sie an der 

Entwicklung vom gleichem Projekttyp beteiligt war4; 

· keine Projekte oder Programme für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine 

Beratung oder ein Audit bei der Festlegung von Zielen im Bereich der CO2-Abgabebefreiung 

durchgeführt5 oder für die sie eine Beratung im Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK 

durchgeführt hat6; 

· die betroffenen Organisationen im Rahmen der Validierung und Verifizierung nicht zu beraten, 

sondern eine unabhängige Prüfung der Unterlagen durchzuführen. Insbesondere dürfen die 

betroffenen Organisationen nicht derart beraten werden, dass die Menge an anrechenbaren 

Emissionsverminderungen systematisch maximiert wird. 

 
3 Explizit, aber nicht abschliessend gelten die Erstellung von Gesuchsunterlagen sowie die Beratung von Erstellern von 
Gesuchsunterlagen als Beteiligung an der Entwicklung. Die Erstellung eines Monitoringberichts gilt ebenfalls als Entwicklung. 

4 Beispielsweise darf ein Unternehmen keine Validierung eines Projekts A des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x 
durchführen, wenn es bereits das Projekt B des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x entwickelt hat. Das Unternehmen dürfte 
hingegen ein Projekt C des Projekttyps 7.1 für den Auftraggeber x validieren. 

5 Dies betrifft Unternehmen, die mit oder ohne einen Vertrag mit der EnAW oder der act Beratungsleistungen bei der Festlegung 
von Zielen im nonEHS-Bereich erbringen. 

6 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/pe k  
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Die VVS stellt sicher, dass auch der beauftragte Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche sowie die von ihm mandatierten externen Fachexperten die vorangehenden 

Anforderungen erfüllen. 

Der Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Veri-

fizierungsstelle bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie – abgesehen von ihren Leistungen im 

Rahmen der Validierung/Verifizierung – vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und seinen 

Beratern unabhängig sind. 

 

 

 

1.4 Haftungsausschlusserklärung 

Die im Rahmen der Verifizierung verwendeten Informationen stammen vom Gesuchsteller oder aus 

Quellen, die EBP als zuverlässig einstuft. Für die Genauigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität 

oder Angemessenheit der verwendeten Informationen kann EBP in keiner Weise verantwortlich oder 

haftbar gemacht werden.  

 

EBP lehnt daher jegliche Haftung ab für Fehler und deren direkte oder indirekte Folgen im Rahmen 

der bereit gestellten Informationen, den erstellten Produkten, den gezogenen Schlussfolgerungen und 

getätigten Empfehlungen. 
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2.3.6 Die Angaben zu allen Anpassungen gegenüber der 

Projekt-/Programmbeschreibung sind im Monitoring-

bericht (Kapitel 1.1 des Monitoringberichts) 

dokumentiert und nachvollziehbar beschrieben 

(Hinweis: Die inhaltliche Korrektheit der Anpassungen 

soll in den jeweiligen thematischen Blöcken geprüft 

werden). 

 X  

2.3.7  

 

FARs aus dem Eignungsentscheid oder letzten 

Verfügung zur Bescheinigung der erzielten 

Emissionsverminderungen sind in Kapitel 1.2 des 

Monitoringberichts vollständig aufgeführt (Hinweis: 

Die inhaltliche Korrektheit der FARs soll in den 

jeweiligen thematischen Blöcken geprüft werden). 

 X  

 
 

Die Gesuchsunterlagen sind vollständig und konsistent. Damit sind die formalen Aspekte geprüft und 

als korrekt eingestuft.  

 

In der vorangehenden Monitoringperiode wurden die FAR 1 (R20) und FAR 1 (M20) formuliert. Diese 

werde im Kapitel 1.2 korrekt aufgeführt. 
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3.6.4 Alle zu klärenden Punkte (FAR) aus der Verfügung 

zum Eignungsentscheid oder der Verfügung zum 

letzten Monitoringbericht sind klar aufgelistet und 

gelöst. 

 X  

3.6.5 Alle Änderungen sind nachvollziehbar und konsistent 

dokumentiert. 

 X  

3.6.6 Die Angaben des Projekts/Programms entsprechen 

den Vorgaben der CO2-Verordnung und den 

Empfehlungen der Vollzugs-Mitteilungen UV-1315 

und UV-2001. 

 X  

 
Das Kapitel «Sonstiges» ist leer gelassen, weshalb Checklisten-Punkt 3.6.1 nicht anwendbar ist. 
 
Die Dokumente sind vollständig und die Anhänge korrekt dokumentiert.  
 
Das FAR 1 aus dem letzten Verifizierungsbericht ist klar aufgelistet und konnte gelöst werden. 
 
Änderungen im Vergleich zur letzten Monitoringperiode sind als solche gekennzeichnet, 
nachvollziehbar und konsistent dokumentiert. 
 
Die Angaben entsprechen den Vorgaben der CO2-Verordnung.  
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A1 Liste der verwendeten Unterlagen 
 

Dokument Datum Version 

VoMi KOP  Juni 2022 8. aktualisierte Ausgabe  

VoMi VVS Juni 2022 3. Ausgabe 

Monitoringbericht, inkl. Anhang 02.08.2023 2 

Projektbeschreibung, inkl. 
Anhang 

17.04.2020 2 

 
Anhang Monitoringbericht 

- A3_Dispositionsplan-Zentrale.pdf 
- A3_Prinzipschema.pdf 
- A4_Beitrag-Kanton.pdf 
- A4_K1600_Förderbeitrag Cham004.JPG 
- A5_0 Übersicht markierte Rimo Buchungen  01.01.21-31.12.2022.pdf 
- A5_3 Konto 9001 Stromkosten Wärmepumpe  01.01.21-31.12.2022.pdf 
- A5_20230426_205936.jpg 
- A5_20230426_205952.jpg  
- A5_20230426_210010.jpg  
- A5_Detail Heizkosten Summary_Herr Hendry.xlsx  
- A5_Energiekostenberechnung_21-22.xlsx  
- A5_Vertrag .pdf  
- A6_Monitoring-Hofmatt_K2.xlsx  
- A6_Monitoring-Hofmatt_K2_v2.xlsx 

 
Anhang Projektbeschreibung 

- A3_VB_0028_Übb.Hofmatt_200527_V1.1_final_out_ohneU.pdf 
- A4_Begründung-Schwärzung-Validierungsbericht.pdf 
- A5_Dispositionsplan-Zentrale.pdf 
- A5_Frage-CO2V-KOP.pdf 
- A5_Prinzipschema.pdf 
- A5_Vertrag .pdf 
- A6_Beitrag-Kanton.pdf 
- A6_E-Mail-Bafu-KOP.pdf 
- A6_K1600_Förderbeitrag Cham004.JPG 
- A6_WA-Gemeinde-Cham.pdf 
- A6_WA-Kanton.pdf 
- A7_Monitoring-Hofmatt_K2_V2.xlsx 
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A2 Frageliste zur Verifizierung  
 

CR 1 Erledigt   

3.1.5 Die Monitoringperiode wird durch eine oder mehrere Kreditierungsperioden vollständig 

überdeckt. 

Frage (27.07.2023) 

Die 2. Kreditierungsperiode beginnt am 21.12.2020, die 5. Monitoringperiode aber erst am 

01.01.2021. Gemäss Monitoring werden in dieser Periode 23 tCO2eq eingespart (22 tCO2eq mit 

Wirkungsaufteilung), aber nicht angerechnet. Dies entspricht zwar dem Konservativitätsprinzip, bringt 

dem Gesuchsteller aber auch Nachteile. 

Gibt es einen Grund, weshalb diese Periode vom 21.12.2020 bis 31.12.2020 nicht berücksichtigt wird? 

Antwort Gesuchsteller (02.08.2023) 

Zum Zeitpunkt des Monitoringberichts für die Periode 2019-2020 war es noch nicht möglich, ein volles 

Kalenderjahr nach der alten oder neuen Monitoringmethode zu erfassen. Eine tagesgenaue Aufteilung 

musste zwingend gemacht werden. Da mit der 2. KP die Monitoringmethode aufgrund der CO2V 

massgebliche Änderungen erfahren hat (Messung Wärmeabgabe an Bezüger und nicht mehr 

Wärmeproduktion), ist die Herleitung von W_bestehend für diese Periode im 2020 nicht trivial. 

Erschwerend kommt hinzu, dass im 2019 die Zähler ausgewechselt wurden. 

Um die Periode im 2020 doch noch berücksichtigen zu können, wird deshalb nun neu folgender 

Ansatz gewählt: Die produzierte Menge Wärme wird mit dem Faktor WVN von 10% verrechnet. Dies 

ist konservativ, da der effektive Netzverlust zwischen 7 und 8% liegt. Die produzierte Wärmemenge im 

2020 wurde im 4. Monitoring verifiziert. 

➔ Die Periode wird nun vollständig berücksichtigt 

Fazit Verifizierer 

In der aktualisierten Version 2 des Monitoringberichts wurde die Monitoringperiode angepasst und die 

berechneten Emissionsverminderungen beantragt. Die für die Berechnung benötigten Messwerte 

wurde in den Kapiteln 4.3.2 und 4.3.3 ergänzt und die Emissionsverminderung in Anhang 

«A6_Monitoring-Hofmatt_K2_v2.xlsx» konservativ berechnet. Das CR 1 kann geschlossen werden.  

 

CAR 2 Erledigt   

3.4.4 Die erzielten und anrechenbaren Emissionsverminderungen sind korrekt und pro 

Kalenderjahr angegeben.  

Frage (Datum) 

In der Tabelle in Kapitel 5.3 des Monitoringberichts hat sich ein kleiner Schreibfehler eingeschlichen. 

Die im Jahr 2021 anrechenbare Emissionsverminderungen mit Wirkungsaufteilung betragen 318 und 

nicht 319 tCO2eq. Bitte anpassen. 

Antwort Gesuchsteller (02.08.2023) 

Der Tippfehler wurde korrigiert. 

Fazit Verifizierer 

Die Korrektur wurde geprüft. Das CAR 2 kann geschlossen werden. 

 




